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Stadt Penzberg 
 

 

Beschlussvorlage 
3/160/2021 

Abteilung 

Abteilung 3 - Bauangelegenheiten 

Sachbearbeiter 

Herr Fuchs 

Aktenzeichen 

3 Fc-Pe  

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau-, Mobilitäts- und Umweltausschuss 15.06.2021 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

8. Änderung des Bebauungsplans „Güterbahnhof„ der Stadt Penzberg für das 
Grundstück Fl. Nr. 972/38, Im Thal 23: Aufstellungsbeschluss 
 
Anlagen: 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplans Güterbahnhof 
Bebauungsplan Güterbahnhof 

 
1. Vortrag: 
 
Das Grundstück Flurnummer 972/38 der Gemarkung Penzberg, Im Thal 23, befindet sich 
innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans „Güterbahnhof“ mit Festsetzung als 
eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 
 
Der nachfolgende Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Güterbahnhof“ der Stadt Penzberg 
beinhaltet die Darstellung des Grundstücks Im Thal 23. 
 

 
 
Zur Aufstockung mit gewerblicher Nutzung ist die Änderung des Bebauungsplans erforderlich. 
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